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Bürgermeisterin Marina Jung(rechts) und Schulleiterin Alexandra Maier-Lipp (links) übergeben ihre Schlüssel an die Narrenpuppen. 

Narren stürmen nicht das Rathaus und in der Schule gibt es „Fasnet im Umschlag“ 

Nachdem die Schüler nicht befreit waren und das Rathaus für den Publikumsverkehr geschlossen hatte, schli-

chen sich drei närrisch gekleidete Gestalten (Stoabeisser, Burgwichtel, Burghexen) ins Rathaus, um von der 

Bürgermeisterin Marina Jung die Rathausschlüssel abzuholen. „Ich musste mich letztendlich doch ergeben“, 

versuchte der Rathauschefin Marina Jung die Invasion abzuwehren und musste nach erfolgloser Gegenwehr 

den Schlüssel doch noch herausrücken. Jeder Homburgschüler erhielt ein Umschlag, gefüllt mit Guetzle, Luft-

schlangen, Luftballons, Malvorlagen und Bastelmaterial, die die Schulsozialarbeiterin Beate Hafner gefüllt hat-

te. Der Inhalt wurde vom Kooperationspartner Kaufland gespendet. Gleichzeitig wurde der Vertrag mit der 

Homburgschule verlängert. 

Foto und Bericht: Winfried Rimmele
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Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist 
Montag, 22. Februar 2021, 12.00 Uhr

Die wichtigsten Telefonnummern auf einen Blick

Bereitschaftsdienste
Sprechzeiten des Bürgermeisteramtes:
Montag bis Donnerstag 9.00 - 12.30 Uhr

Montag, Dienstag, Mittwoch 14.00 - 16.00 Uhr

Donnerstag 14.00 - 18.00 Uhr

Freitag 8.00 - 12.30 Uhr

Bürgermeisteramt 07467 9460-0
Fax 07467 9460-25
E-Mail info@neuhausen-ob-eck.de
Internet-Adresse www.neuhausen-ob-eck.de

Gemeindejugendreferent: Markus Sell 0172 4420199

Ortsvorsteher Günter Binder, Schwandorf 07777 1258

Ortsvorsteherin Nicole Weikart, Worndorf  07777 315

Homburghalle Neuhausen ob Eck 07467 709

Bürgersaal Schwandorf 07777 327

Bürgersaal Worndorf 07777 310

Bauhof 07467 412

Bücherei 07467 910020

Badenova (Gasversorgung) (Notdienst) 0800 2767767

Netze BW (Stromversorgung)  Service-Telefon  0800 3629 900 
Service-Störung  0800 3629 477 

Notruf, Polizei 110

Krankentransport 19222

Polizei Tuttlingen 07461 941-0

Polizei Mühlheim  07463 99610

Evangelisches Pfarramt Neuhausen ob Eck 07467 385

Katholisches Pfarramt Emmingen 07465 703

Katholisches Pfarramt Mühlheim 07463 354

Frauenhaus Tuttlingen  07461 2066

Ev. Sozialstation Tuttlingen 07461 73321

Giftnotruf 0761 192 40

Störungsstelle - Strom 0800 3629 477

Störungsstelle - Wasser (Wassermeister Schaz) 0162 2892093

Störungsstelle - Gas 0800 2767767

Nachbarschaftshilfe 07777 7593 
Einsatzleitung Karin Seifried 
E-Mail: karin.seifried1@gmx.de

Phönix gemeinsam gegen sexuellen Mißbrauch 
Bahnhofstraße 11 78532 Tuttlingen  07461 770 550 
E-Mail: anlaufstelle@phoenix.tuttlingen.de 
Telefonische Sprechzeiten:  Mo 10 - 12 Uhr 
    Di 17 - 19 Uhr 
    Do    15 - 17 Uhr  
persönliche Beratung nach telefonischer Vereinbarung 

Hospizgruppe Tuttlingen 
Einsatzleitung:  0713 8160160 
www.hospitzgruppe-tuttlingen.de

Telefonseelsorge 0800 1110111

Fachstelle  für Pflege und Senioren
Beratungs- und Netzwerkstelle
Gartenstraße 22, 78532 Tuttlingen 07461 926 4603
E-Mail: fps@landkreis-tuttlingen.de

Fachstelle Sucht 
Freiburgstraße 44, 78532 Tuttlingen 07461 966 480
E-Mail: fs-tuttlingen@bw-lv.de
Offene Sprechstunden
Mittwoch von 13:30 – 18:00 Uhr
Ansonsten Gespräche nach Vereinbarung

Wichtige Rufnummern für den ärztlichen  
Bereitschaftsdienst  im Landkreis Tuttlingen   
Rettungsdienst, Feuerwehr: 112   

Hausärztlicher Notfalldienst: 116117

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
an den Wochenenden und Feiertagen und 
außerhalb der Sprechstundenzeiten:  
 Kostenfreie Rufnummer 116117 
Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr: docdirekt - 
Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen Haus- und 
Kinderärzten, nur für gesetzlich Versicherte unter  0711 – 96589700 
oder docdirekt.de 
     

Klinikum Landkreis Tuttlingen - Gesundheitszentrum 
Tuttlingen, Zeppelinstraße 21, 78532 Tuttlingen 
Mo - Fr 18-22 Uhr
Sa, So und an FT 8-22 Uhr 

Kinderärztlicher Notfalldienst:  116 117 

Augenärztlicher Notfalldienst:  116 117 

HNO Notfalldienst: 116 117   
VS: HNO Schwarzwald-Baar-Klinikum
Klinikstr. 11, 78052 Villingen-Schwenningen 
Sa, So und an FT 10-20 Uhr     

Zahnärztlicher Notfalldienst:   0180 3222555-20 

Apotheken-Notfalldienst  
Samstag, 20.02.2021 
Hubertus-Apotheke Tuttlingen, Bahnhofstraße 41, 78532 Tuttlingen 
Tel.: 07461 3280 
Sonntag, 21.02.2021 
Nellenburg-Apotheke Liptingen, Stockacher Straße 14/1, 78576 
Emmingen-Liptingen, Tel.: 07465 92720
   
Tagesaktuelle Notdienst-Informationen erhalten Sie auf den Seiten der Landes-
apothekenkammer Baden-Württemberg: http:// lak-bw.notdienst-portal.de 
oder kostenfrei aus dem Festnetz: 0800 0022833 
 

Tierärztlicher Notfalldienst  
Samstag 20.02.2021 und Sonntag 21.02.2021 
Dr. Harberg, Römerweg 9, 78573 Wurmlingen 
Tel.: 07461 3693 
Dr. Kettenacker, Am Münzkreuz 21, 88605 Meßkirch 
Tel.: 07575 92040
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Für viel Wirbel sorgt derzeit das aktuelle Gerichtsurteil vom 5. Februar 2021. Der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim kippte mit seiner 
Entscheidung die landesweit geltende nächtliche Ausgangsbeschränkung, lässt aber zu, dass regional, in besonders belasteten Landkreisen, 
solche Maßnahmen weiterhin zulässig sind. 

Die bisher pauschal geltenden Regelungen bezüglich der Ausgangsbeschränkungen (tagsüber wie auch nachts) sind wegfallen. Weiterhin 
ihre Gültigkeit behalten hingegen die Kontaktbeschränkungen. Wie bisher sind private Zusammenkünfte und Treff en nur für max. 5 Perso-
nen aus einem Haushalt + 1 weitere Person aus einem anderen Haushalt möglich. Kinder unter 14 Jahren werden nicht gezählt. Allerdings 
können nächtliche Ausgangsbeschränkungen auf lokaler Ebene dort erforderlich sein, wo die Inzidenzwerte bei über 50 Neuansteckungen 
pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen liegen. Das Sozialministerium hat die Landkreise deshalb gestern Abend per Erlass ange-
wiesen, solche Ausgangsbeschränkungen per Allgemeinverfügung zu regeln, wenn die dafür geltenden Voraussetzungen vorliegen. Für den 
Landkreis Tuttlingen ist dies der Fall, so dass heute eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen wurde. Sie tritt mit Bekanntmachung 
auf der Homepage morgen 00.00 Uhr in Kraft und ist vorerst bis zum 28. Februar 2021 befristet. 

Der Landkreis Tuttlingen ist vor einigen Tagen unter die Inzidenz von 100 gerutscht und die Zahlen gehen zwar langsam, aber kontinuierlich 
zurück. Das Ziel ist weiterhin, unter den Schwellenwert von 50 zu sinken, um schon bald von den dann möglichen Lockerungen zu profi tieren. 
Umgerechnet entspricht der Inzidenzwert von 50 auf 100.000 Einwohnern einer Zahl von 70 Neuinfektionen in sieben aufeinanderfolgenden 
Tagen, durchschnittlich also 10 pro Tag. „Davon sind wir noch etwas entfernt“, kommentiert Landrat Stefan Bär die Berechnung. „Die Entwick-
lungen bei uns im Kreis gehen in die richtige Richtung. Ich möchte mich bei allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern ausdrücklich bedanken, 
die durch ihr Verhalten einen wichtigen Beitrag zur Senkung der Infektionszahlen geleistet haben“, zeigt sich der Landrat erfreut über die 
Ergebnisse der letzten Tage. Entscheidend ist nun, erklärt der Landrat, dass wir unseren gemeinsamen Erfolg nicht schon bald wieder durch 
unüberlegtes und vorschnelles Handeln aufs Spiel setzen, sondern konsequent daran arbeiten, diesen Zielwert zu unterschreiten. 

Basierend auf den Beschlüssen des Bundes und der Länder ist mit weiteren Änderungen in der Corona-Verordnung zeitnah zu rechnen. Der 
Landkreis erwartet diese zum Wochenende. 

Was beinhaltet die nächtliche Ausgangsbeschränkung konkret? 

Der Aufenthalt außerhalb der Wohnung oder sonstigen Unterkunft ist in der Zeit von 21 Uhr bis 5 Uhr des Folgetags nur bei Vorliegen folgen-
der triftiger Gründe gestattet:

• Abwendung einer konkreten Gefahr für Leib, Leben und Eigentum,
• Besuch von Veranstaltungen im Sinne des § 10 Absatz 4 CoronaVO,
• Versammlungen im Sinne des § 11 CoronaVO,
• Veranstaltungen im Sinne des § 12 Absätze 1 und 2 CoronaVO,
• Ausübung berufl icher und dienstlicher Tätigkeiten, einschließlich der unaufschiebbaren berufl ichen, dienstlichen oder akademischen 

Ausbildung sowie der Teilnahme ehrenamtlicher tätiger Personen an Übungen und Einsätzen der Feuerwehr, Katastrophenschutz und 
Rettungsdienst,

• Besuch von Ehegatten, Lebenspartnern sowie Partnern einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft in deren Wohnung oder sonstigen 
Unterkunft,

• Inanspruchnahme medizinischer, pfl egerischer, therapeutischer und veterinärmedizinischer Leistungen,
• Begleitung und Betreuung von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen, insbesondere die Wahrnehmung des Sorge- 

und Umgangsrechts im jeweiligen privaten Bereich,
• Begleitung und Betreuung von sterbenden Personen und von Personen in akut lebensbedrohlichen Zuständen,
• unaufschiebbare Handlungen zur Versorgung von Tieren sowie Maßnahmen der Tierseuchenprävention und zur Vermeidung von Wild-

schäden,
• Maßnahmen der Wahlwerbung für die in § 1b Absatz 2 Corona VO genannten Wahlen und Abstimmungen, insbesondere die Verteilung 

von Flyern und Plakatierung vorbehaltlich behördlicher Erlaubnisse, und
• sonstige vergleichbar gewichtige Gründe

Nachrichten aus dem Standesamt 
Januar 
wir gratulieren sehr herzlich zur
Geburt:  Marie Hreczkun
 Eltern: Tanja und Marco Hreczkun

Landkreis erlässt Allgemeinverfügung für nächtliche Ausgangsbeschränkungen
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Neuhausen ob Eck und Talheim – 
zwei Gemeinden mit hohem Attraktivitätsfaktor und guter Infrastruktur 
Neuhausen ob Eck, Talheim, Villingen-Schwenningen. Was haben beide Ge-
meinden zu bieten? Wo gibt es Probleme und wo müssen die Weichen für die 
zukünftige Entwicklung gestellt werden? Henriette Stanley, Geschäftsführerin 
der Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg in Villingen-Schwennin-
gen, sprach dazu mit Marina Jung, Bürgermeisterin in Neuhausen ob Eck, und 
Andreas Zuhl, Bürgermeister in Talheim. 

Neuhausen ob Ecks neue Bürgermeisterin will Gemeinde gestalten
„Neuhausen ob Eck steht für mich vor allem dafür: Alles in der Nähe und man 
kann viel erleben“, so Neuhausens neue Bürgermeisterin Marina Jung. Seit 2020 
bekleidet die aus Villingen-Schwenningen stammende junge Frau das Amt. Mit 
ihrer kommunalpolitischen Erfahrung möchte sie die Kommune vertreten, das 
Wohl der Gemeinde vorantreiben und Probleme anpacken. 

Neuhausen ob Eck hat viel zu bieten
Das Southside Festival lockt jährlich rund 60.000 Besucher in die 3.840-Einwoh-
ner-Gemeinde. So ist Neuhausen zu einem bekannten Anziehungspunkt ge-
worden. Der Austragungsort des Festivals – das Take-Off Gewerbegebiet – ist 
ein großzügiges Areal, das flexibel auf Unternehmensentwicklungen reagiert 
und Firmen von Weltruf neben Existenzgründern Raum gibt. 
Anziehend scheint Neuhausen ob Eck auch für Ärzte zu sein. Dort herrscht eine 
überdurchschnittlich gute Ärztedichte, wodurch eine gute Versorgung der Bür-
gerinnen und Bürger gewährleistet sei, so Jung. 

Freilichtmuseum sucht neuen Pächter
Darüber hinaus nennt Neuhausen ob Eck eines von sieben regionalen ländli-
chen Freilichtmuseen in Baden-Württemberg sein Eigen. Allerdings muss hier-
für schnellstmöglich ein neuer Pächter gefunden werden, damit die Gemeinde 
nichts von ihrer Attraktivität einbüßt. 

Herausforderung in der Gastronomie: Nachfolger fehlen
Herausfordernd sei in Neuhausen generell die Lage in der Gastronomie: Nicht 
selten würden Betriebe schließen, weil Nachfolger fehlten. Auch zu hohe Pacht-
verträge und fehlende Ausbildungsmöglichkeiten seien Gründe, dass es zu-
künftig in einigen Gastronomiebetrieben nicht weitergehe, beschreibt die Bür-
germeisterin die Situation. 
Hier bietet Henriette Stanley Unterstützung der Wifög an. Denkbar wäre es, auf 
Immobilien-Messen auch Hotellerie und Gastronomie anzusprechen und Ent-
wicklungspotenziale der Gemeinde bekanntzumachen. 
Leerstand sei in Neuhausen ebenfalls ein großes Thema, während Zwei-bis 
Fünf-Zimmerwohnungen eher Mangelware seien. Immerhin lässt sich in 
Schwandorf auf eine neue Entwicklung blicken: Hier wurde ein Mehrfamilien-
haus gebaut, das neuen Wohnraum schaffe. 

Großes Potenzial auch in Talheim
Mit gerade einmal 32 Jahren hat Andreas Zuhl das Amt des Bürgermeisters in Talheim besetzt und die Nachfolge von 
Martin Hall angetreten. Der gebürtige Dürbheimer wohnt mit seiner Familie in Spaichingen und leitete zuletzt das Amt für 
Kämmerei und Gebäudemanagement im Landratsamt Tuttlingen.

Jetzt möchte er die Entwicklung der Gemeinde Talheim vorantreiben, die neben einer sehr guten infrastrukturellen Anbin-
dung auch attraktive Gewerbeflächen bereithält.
 
Die Autobahn ist nur wenige Kilometer entfernt und Flächen des Gewerbegebietes „Ried-West“ stoßen auf großes Inter-
esse. Bislang sind hier ein Reifenservice, Verpackungsunternehmen, eine Non-Profit-Organisation, Lager- und Vertriebsflä-
chen im Bereich Medizintechnik sowie ein Zimmermannsbetrieb angesiedelt. Derzeit stünden noch 15.000 bis 20.000 qm 
zur Verfügung. Dabei gilt es, die Schaffung von Arbeitsplätzen, Gewerbesteuereinnahmen und die regionale Verbunden-
heit im Blick zu behalten. Da sind sich Zuhl und Stanley einig: „Ansiedlungen müssen in erster Linie diese Kriterien erfüllen.“ 

Unterhielt sich mit regionaler Wirtschaftsförderin 
Henriette Stanley dazu, welche Kriterien neue Be-
triebe für Talheims Gewerbegebiet erfüllen sollten: 
Bürgermeister Andreas Zuhl.

Neuhausen ob Ecks neue Bürgermeisterin Marina 
Jung will Gemeinde gestalten



Seite 5                                                                                           Donnerstag, 18. Februar 2021

Blutspenden weiterhin gestattet, sicher und wichtig 
Blutspendetermine beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) werden unter Kontrolle 
von und in Absprache mit den Aufsichtsbehörden unter hohen Hygiene- und Si-
cherheitsstandards durchgeführt und sind daher auch in Zeiten der Corona-Pan-
demie gestattet, sicher und wichtig. 
Die Corona-Pandemie stellt die Blutspendedienste immer wieder vor Herausforde-
rungen. Aufgrund der begrenzten Haltbarkeit von Blutpräparaten werden Blutspen-
den kontinuierlich und dringend benötigt. Auch in Zeiten der Corona-Pandemie und 
den damit verbundenen Einschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens sind 
Patienten weiterhin dringend auf Blutspenden angewiesen. 
Für die Behandlung von Unfallopfern, Patienten mit Krebs oder anderen schweren Erkrankungen bittet Sie das DRK dringend um Ihre 
Blutspende. 
  

Freitag, dem 05.03.2021 von 15:30 Uhr bis 19:30 Uhr 
Homburghalle, Hegaustraße 15, 78579 NEUHAUSEN OB ECK 

  
Hier geht es zur Terminreservierung:  
https://terminreservierung.blutspende.de/m/neuhausenobeck-homburghalle  
  
Blutspende nur mit Online-Terminreservierung. Um in den genutzten Räumlichkeiten den erforderlichen Ab-
stand zwischen allen Beteiligten gewährleisten zu können und Wartezeiten zu vermeiden, findet die Blutspende 
ausschließlich mit vorheriger Online-Terminreservierung statt. 
Bei Fragen rund um die Blutspende steht Ihnen die kostenfreie Service-Hotline unter 0800-11 949 11 zur Verfügung. 
Spender werden gebeten, nur zur Blutspende zu kommen, wenn sie sich gesund und fit fühlen.
Spendewillige mit Erkältungssymptomen (Husten, Schnupfen, Heiserkeit, erhöhte Körpertemperatur), sowie 
Menschen, die Kontakt zu einem Coronavirus-Verdachtsfall hatten oder sich in den letzten zwei Wochen im Aus-
land aufgehalten haben, werden nicht zur Blutspende zugelassen. Sie müssen bis zur nächsten Blutspende 14 
Tage pausieren.  Aktuelle Informationen finden Sie auch unter: www.blutspende.de/corona/  

Amtliche
Mitteilungen§

Gemeinderatssitzung  
am 23. Februar 2021 
Am Dienstag, den 23. Februar 2021 findet 
um 19.00 Uhr in der Homburghalle eine öf-
fentliche Gemeinderatssitzung statt. Hierzu 
laden wir herzlich ein. 

Tagesordnung
öffentlich 
1.  Nochmalige Vorstellung des Hand-

lungskonzeptes zur Vermeidung bezie-
hungsweise Verminderung von Schäden 
infolge von Starkregenereignissen in 
Schwandorf 

2.  Organisation der Landtagswahl am 14. 
März 2021 

3.  Kinderbetreuung in Neuhausen ob Eck 
/ Konzeption zur Erweiterung der Kin-
derkrippe in Neuhausen ob Eck und zum 
Umbau der Ortsveverwaltung in 
Worndorf 

4.  Baugebiet „Im Morgen II“ in Neuhausen ob 
Eck / Erschließung des 3. Bauabschnitts – 
Auftragsvergabe 

5. ´´Bekanntgabe der am 9. Februar 2021 
in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse gemäß § 35 Abs. 1 Gemeindeord-
nung 
6. Bekanntgaben / Anfragen / Sonstiges 
  
Neuhausen ob Eck, 16. Februar 2021 
gez. Marina Jung 
Bürgermeisterin 

  
 
Müllabfuhr  

Entnehmen Sie die Abfalltermine bitte dem 
Abfallkalender des Landkreises, der Ihnen 
mit der Post zugestellt wurde. 
Nutzen Sie den kostenlosen Erinnerungs-
service über die Müll-App und Sie werden 
automatisch an alle Müllabfuhrtermine er-
innert. Weitere Informationen unter www.
abfallwecker.de   
Bei Fragen rund um die Müllabfuhr, auch für 
Reklamationen über nicht abholte Müllge-
fäße oder beschädigte Müllgefäße wenden 
Sie sich bitte an die:     
Abfallberatung Landkreis Tuttlingen 
Tel.: 07461 926-3400 
www.abfall-tuttlingen.de 
  
Gebühren / Mülltonnenbestellung 
Buchstabe A – Ld 
Frau Schlicht, Tel. 07461 926-3439   
Buchstabe Le - Z 
Frau Kolb, Tel.: 07461 926-3438 

Bericht aus der Gemeinderats-
sitzung vom 09.02.2021 
Bürgermeisterin Marina Jung begrüßte zu 
Beginn der öffentlichen Sitzung die anwe-
senden 12 Gemeinderatsmitglieder, zahlrei-
che Zuhörer sowie Herrn Winfried Rimmele 
vom Gränzboten und Herrn Heinrich Sturm 
vom Südkurier sehr herzlich. 
Die Sitzung fand aufgrund der aktuellen Co-
rona-Lage in der Homburghalle statt. 

TOP 1
Erschließungs- und Kanalerneuerung-
maßnahmen in Neuhausen ob Eck / Vor-
stellung der Entwurfsplanung (Baulan-
derschließung) / Nachtragsangebot zur 
Kanalerneuerung 
Bürgermeisterin Jung begrüßte zu diesem 
Tagesordnungspunkt Herrn Gerber und 
Herrn Beck vom Ingenieurbüro itr GmbH. 
Kanalerneuerungsmaßnahmen 
Im Rahmen der Erstellung der Ausfüh-
rungsplanung haben sich neuere Erkennt-
nisse hinsichtlich der Kanalhydraulik für 
die geplante Verlegung des Kanals zwi-
schen der Lehr- und der Südstraße erge-
ben. Hierzu hat das Planungsbüro zwei 
Verlegungsvarianten ausgearbeitet. Ge-
meinderat Wolfram Nestel hat zusätzlich 
eine dritte Variante vorgeschlagen, die 
vom Planungsbüro ebenfalls ausgearbeitet 
wurde. Die drei Varianten wurden hinsicht-
lich Kanallänge, Kosten und bezüglich der 
hydraulischen Seite mit voraussichtlichen 
Rückstauproblemen ausführlich beraten. 
Wichtig war dem Gemeinderat, dass bei al-
len drei Varianten die Kanäle westlich der 
Lehrstraße entlastet werden. 

Bürgermeistersprechstunde 
Die Bürgermeistersprechstunde 
wird aufgrund der neuen Corona-Re-
gelungen bis auf weiteres ausge-
setzt.  
Sie können jedoch gerne auch jeder-
zeit mit der Bürgermeisterin über 
Ihre Sorgen und Probleme reden 
oder Ihre Wünsche und Anliegen 
vorbringen. Rufen Sie hierzu an - 
Tel.: 07467 9460-15.  
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Baulanderschließung
Herr Beck vom Büro itr stellte dem Gremi-
um die Entwurfsplanung für die Baulan-
derschließung bezüglich des Straßenteils 
vor. Der Ausbau erfolgt mit einer Fahr-
bahnbreite von 5,5 Metern, 2 Meter breiten 
Parkflächen und Gehwegen von 1,85 Meter. 
Der Planer stellte außerdem die Entwäs-
serungskonzeption sowie die Wasserver-
sorgung mit Löschwasserkonzeption vor. 
Die Kostenschätzung aus dem Jahr 2014 da-
tierte auf 1,35 Mio. Euro für die straßenseitige 
Erschließung des 3. Bauabschnitts. Die Kos-
tenberechnung vom Dezember 2020 ging 
von Kosten in Höhe von 1,935 Mio. Euro aus. 
Zur Submission im Dezember 2020 hatte die 
Firma A. M. Müller als Nebenangebot einen 
Pauschalpreis von 833.150 Euro angeboten. 
Darauf hin hatte die Verwaltung für den 14. 
Januar 2021 ein Bietergespräch zwischen 
dem Auftragnehmer und der Gemeinde an-
beraumt. Aufgrund der sehr günstige Ange-
botspreise – auch im Vergleich zu den wei-
teren Bietern – wurde zu diesem Gespräch 
seitens der Verwaltung ein Fachanwalt für 
das Vergaberecht aus Stuttgart eingeladen, 
um vor allem die „Auskömmlichkeit der 
Preise“ und die „Materialwahl“ zu erörtern. 
Die Firma A. M. Müller hat mit anwaltlichem 
Schreiben den Auftrag für die Erschließungs-
maßnahmen abgelehnt. Die Ablehnung des 
Auftrags durch die Firma A. M. Müller war 
aufgrund Ablaufs der Bindefrist grundsätz-
lich rechtmäßig. Da eine einvernehmliche 
Lösung zur Übernahme des Erschließungs-
auftrags nicht zu erwarten war, hat der 
Rechtsanawalt der Gemeinde die Beauftra-
gung des zweitgünstigsten Bieters vorge-
schlagen. Trotz Ablauf der Bindefrist hat sich 
die Firma Gebr. Stumpp aus Balingen bereit 
erklärt, den Auftrag zu den von ihr angebo-
tenen Preisen auszuführen. Die Verwaltung 
hatte daher vorgeschlagen, den Auftrag zur 
Erschließung des 3. Bauabschnitts des Bau-
gebiets „Im Morgen II“ an die Firma Gebr. 
Stumpp zum Angebotspreis von 1.048.724 
Euro zu vergeben. Der zweistgünstigste Bie-
ter liegt zwar rund 215.000 Euro über dem 
günstigsten Angebot, gleichzeitig aber auch 
rund 900.000 Euro unter der Kostenschät-
zung. 
Nach ausführlicher Beratung und Diskussion 
hat der Gemeinderat folgende Beschlüsse 
gefasst:
1. Dem Bau des zusätzlichen Fußwegan-

schlusses zwischen den Grundstücken 
Nr. 22 und 23 wurde einstimmig zuge-
stimmt 

2. Der Umlegung des Kanals zwischen der 
Lehr- und Südstraße nach der vorge-
stellten Variante 2 wurde mit 7 Ja-Stim-
men und 6 Enthaltungen zugestimmt.

3. Dem Nachtragsangebot der Firma A. 
M. Müller zur Verlegung des Kanals ge-
mäß dieser Variante 2 über 81.200 Euro 
wurde einstimmig bei einer Enthaltung 
zugestimmt.

4. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen 
mit der Baugebietserschließung im 
Rahmen des 3. Bauabschnitts des Bau-
gebietes „Im Morgen II“ die Firma Gebr. 
Stumpp aus Balingen zum Angebot-
preis von 1.048.724 Euro zu beauftra-
gen. Einem Antrag aus dem Gremium, 

die Vergabe für die Erschließung zu 
vertagen wurde mit 9 Ja-Stimmen und 
4 Gegenstimmen zugestimmt. Über die 
Vergabe soll nach Klärung eines Punkts 
mit der Firma Stumpp in der nächsten 
Gemeinderatssitzung am 23. Februar 
entschieden werden.

 
Über die Bedenken eines Anliegers, die be-
reits in der Sitzung vom 24. November 2020 
beraten wurden, wurde nochmals vom Ge-
meinderat beraten. Das Gremium ist jedoch 
einstimmig bei seiner Entscheidung geblie-
ben, den östlich des Baugebietes geplanten 
Fußwegs enstprechend auszubauen. Es soll 
jedoch geprüft werden, ob der Fußweg et-
was Richtung der Bebauung verschoben 
werden kann. 

TOP 2
Anwesen in der Oberdorfstraße in 
Worndorf / Entscheiung über Kaufoption  
Auf dem enstprechenden Grundstück 
mit 311 m² steht ein Gebäude, das 2017 
abgebrannt ist und daher unbewohn-
bar sowie eventuell auch abbruchreif ist. 
Nachdem nun einer der Eigentümer ver-
storben ist, hat ein Nachlassgericht eine 
Nachlasspflegerin eingesetzt, um insbe-
sondere die Veräußerung des Anwesens 
zu betreiben. Diese hat bei der Gemeinde 
nachgefragt, ob grundsätzlich Interesse 
bestehe, dieses Anwesen zu erwerben. 
Der Gemeinderat hat ausführlich beraten, 
ob die Gemeinde das enstprechende Grund-
stück erwerben und das Gebäude abbrechen 
solle. Die kleine Fläche mit knapp über 300 
m² sowie die Lage an der Hauptstraße und 
auch die relativ hohen Kosten inklusive Ab-
bruch wurden vom Gemeinderat mehrheit-
lich als nicht gerade interessant eingestuft. 
Der Ortschaftsrat Worndorf hatte im Um-
laufverfahren vorgeschlagen, dass Gebäude 
zu kaufen, abzubrechen und dann zum Bei-
spiel an die beiden Nachbarn zu verkaufen. 
Das Gremium bewertete die zu treffen-
de Entscheidung als Grundsatzentschei-
dung, die man dann als Gemeinde vo-
raussichtlich konsequent praktizieren 
müsste. Dieser Grundatzentscheidung will 
sich der Gemeinderat in der vorgesehen-
den Klausurtagung ausführlich annehmen. 
Außerdem wurde von einem Gemeinderat 
geäußert, das Programm zur Förderung der 
Innenentwicklung würde für Private einen 
attraktiven Zuschuss für den Abbruch er-
möglichen. 
Nach ausführlicher Beratung wurde der 
Kauf des entsprechenden Grundstücks mit 
5 Ja-Stimmen und 8 Gegenstimmen mehr-
heitlich abgelehnt. 

TOP 3 
Betrieb der Kläranlagen in Neuhausen ob 
Eck / Beauftragung eines Strukturgutach-
tens  
Für die Kläranlage Worndorf ist die was-
serrechtliche Erlaubnis zum 31. Dezember 
2020 ausgelaufen. Das Wasserwirtschaft-
samt beim Landratsamt Tuttlingen hat 
im Dezember 2020 die wasserrechtliche 
Erlaubnis vorläufig bis Ende 2024 mit der 
Auflage verlängert, bis spätestens 30. 
Juni 2022 ein Strukturgutachten über die 

Kläranlage in Worndorf vorzulegen. In 
diesem Gutachten ist zu prüfen, ob eine 
Einleitung des gereinigten Abwassers in 
ein leistungsfähiges Fließgewässer mög-
lich ist oder die Kläranlage stillgelegt und 
das Abwasser einer größeren leistungsfä-
higeren Anlage zugeleitet werden kann. 
Von der Verwaltung wurden zwei geeignete 
Ingenieurbüros zur Angebotsabgabe auf-
gefordert. Das Angebot des Ingenieurbüros 
Hollinger Ingenieure aus Merklingen um-
fasst eine Konzeptstsudie zu zwei möglichen 
Lösungsvarianten, nämlich Bestandsertüch-
tigung der Kläranlage in Worndorf sowie 
die Stilllegung der Kläranlage und Überlei-
tung auf eine benachbarte Kläranalge. Das 
Honoar hierfür liegt bei brutto 23.205 Euro. 
Das Angebot des Ingenieurbüros Jedele 
und Partner aus Stuttgart bietet drei Unter-
suchungsvarianten an. Zum einen würde 
eine Konzeptstudie zum Erhalt der Kläranal-
ge in Worndorf und Neuhausen gegen-
über Zusammenschluss in der Kläranalge 
Neuhausen erstellt werden. Zum anderen 
soll in einem Arbeitspaket ein Variantenver-
gleich zum Erhalt der Kläranlage Worndorf, 
Schwandorf-Volkertsweiler und Neuhausen 
ob Eck gegenüber einem Umschluss der 
Kläranlage zu einer benachbarten Groß-
kläranlage dargestellt werden. Das Ingeni-
eurhonoar für alle Untersuchungsvarianten 
läge bei 21.242 Euro. Ein Zuschuss kann in 
Höhe von rund 50 % beantragt werden. 
Der Gemeinderat ist einstimmig dem Vor-
schlag der Verwaltung gefolgt, das Inge-
nieurbüro Jedele und Partner mit der Er-
stellung des Strukturgutachtens zu diesem 
Angebotspreis zu beauftragen. 

TOP 4
Erlass einer neuen Hauptsatzung für die 
Gemeinde 
Die Hauptsatzung der Gemeinde Neu-
hausen ob Eck wurde im Jahr 2001 durch 
den Gemeinderat erlassen, 2014 und 
2019 erfolgten kleinere Änderungen. 
Die Änderung 2014 betraf die Sitzver-
teilung der unechten Teilortswahl und 
2019 die Anzahl der Ortschaftsräte sowie 
die Stellvertretung des Bürgermeisters. 
Weitere Anpassungen der Hauptsatzung 
wurden bereits am 15.10.2019 im Verwal-
tungs- und Finanzausschuss vorberaten. 
Verwaltung und Gemeinderat waren sich 
einig, dass eine Überarbeitung im Bereich 
der Zuständigkeiten nach 20 Jahren drin-
gend erforderlich war. Mit einer Änderung 
der Gemeindeordnung im Mai 2020 wurde 
§ 37a GemO eingefügt, um den kommuna-
len Gremien unter bestimmten Vorausset-
zungen Sitzungen ohne persönliche Anwe-
senheit im Sitzungsraum zu ermöglichen. 
Die dauerhafte Zulassung des Verfahrens 
erfordert grundsätzlich einer Regelung in 
der Hauptsatzung der Kommune.

Die Verwaltung hatte alle diese Punkte 
zum Anlass genommen, einen komplett 
neuen Entwurf der Hauptsatzung im Gre-
mium einzubringen.
Gegenüber diesem Entwurf ergaben sich 
in den 15 Paragraphen durch Beschluss 
des Gemeinderates wenige Änderungen. 
In § 6 (beratende Ausschüsse) gehören 
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dem Verwaltungs-und Finanzausschuss 
mit Stimmrecht weiter die Ortsvorsteher 
der Ortschaften Schwandorf und Worndorf 
sowie alle Stellvertreter des Bürgermeis-
ters an (momentan drei statt bisher zwei). 
Die meisten Änderungen ergaben sich in 
§ 8, der Wertgrenzen für die Zuständig-
keiten des Bürgermeisters festlegt. Dabei 
werden der Bürgermeisterin/dem Bürger-
meister Aufgaben zur Erledigung bis zu ei-
nem gewissen Betrag dauernd übertragen. 
Der Gemeinderat hat die von der Ver-
waltung vorgeschlagene Wertgrenze mit 
30.000 Euro in folgenden Fällen mehrheit-
lich abgelehnt und letztendlich einstimmig 
20.000 Euro beschlossen:

•	 Für die Bewirtschaftung der Mittel 
nach dem Haushaltsplan (§ 8 Abs. 2 
Nr 2.1),

•	 für die Veräußerung und dingliche 
Belastung, den Erwerb und Tausch 
von Grundeigentum oder grund-
stücksgleichen Rechten, einschließ-
lich der Ausübung vertraglicher Vor-
kaufsrechte (§ 8 Abs. 2 Nr 2.6), sowie

•	 die Veräußerung von beweglichem 
Vermögen (§ 8 Abs. 2 Nr 2.8)

 
Weiterhin hat das Gremium die vorge-
schlagene Wertgrenze in Höhe von 6.000 
Euro auf 4.000 Euro reduziert zu folgenden 
Punkten:

•	 Die Zustimmung zur überplanmäßi-
gen und außerplanmäßigen Ausgaben 
und zur Verwendung von Deckungsre-
serven (§ 8 Abs. 2 Nr 2.2)

•	 Die Stundung von Forderungen im 
Einzelfall bis zu 6 Monaten (§ 8 Abs. 2 
Nr 2.4.2)

•	 Den Verzicht auf Anspüche der Ge-
meinde und Niederschlagung solcher 
Ansprüche, die Führung von Rechts-
streitigkeiten und ein Abschluss von 
Vergleichen, wenn der Verzicht oder 
die Niederschlagung der Streitwert 
oder Vergleichswert oder bei Verglei-
chen das Zugeständnis der Gemeinde 
(§ 8 Abs. 2 Nr 2.5)

 
Weiterhin hat sich der Gemeinderat die Ent-
scheidung für die Einstellung bei Leitungs-
funktionen vorbehalten (§ 8 Abs 2 Nr 2.13). 
Der Gemeinderat hat unter Berücksichti-
gung dieser Änderungen die neue Haupt-
satzung einstimmig beschlossen. Diese wird 
jetzt beim Kommunalamt angezeigt; eine 
Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbe-
hörde ist nicht notwendig. 

TOP 5
Bekanntgaben / Anfragen / Sonstiges 
1. Querungshilfe beim Friedhof 
Auf Anfrage aus dem Gemeinderat erklärte 
Kämmerer Artur Muschalek, der Gemeinde 
liege bisher ein Bauzeitenplan für die Que-
rungshilfe beim Friedhof noch nicht vor.

2. Einbau neue Türe am alten Rathaus 
Auf weitere Anfrage aus dem Gemeinderat 
erklärte der Kämmerer, der Einbau der neu-
en Türe am alten Rathaus sei auf Ende Feb-
ruar zugesagt. 

Amtliche Mitteilungen  
Neuhausen ob Eck

  Unsere Jubilare

 
 

Amtliche Mitteilungen 
Schwandorf

  Unsere Jubilare

 
 

Nichtamtliche
Mitteilungen und Infos

Neuhausen ob Eck

Evangelische Eckstein- 
Kirchengemeinde  
Neuhausen ob Eck und  
Emmingen-Liptingen
Stockacher Straße 2 
78579 Neuhausen ob Eck 
Website: 
www.eckstein-kirchengemeinde.de 
Pfarramt:  
Pfarrerin Stefanie Zerfaß 
Telefon: 07467/789 
Mail: Stefanie.Zerfass@elkw.de 

Sekretariat:  
Frau Juliane Sauter-Manz 
Dienstag und Freitag 
08.30 Uhr bis 11.00 Uhr 
Telefon: 07467/385 
Mail: Juliane.Sauter-Manz@elkw.de 
Kirchenpflege:  
Frau Beate Lang 
Montag und Donnerstag 
08.30 Uhr bis 11.00 Uhr 
Telefon: 07467/385 
Mail: 
kirchenpflege-neuhausenoe@t-online.de 

Donnerstag, 18.02.2021 
19.00 Uhr  Sitzung des Kirchengemeinde-
rates im Pfarrhaus in Neuhausen ob Eck 
Sonntag, 21.02.2021 – Invokavit 
Aufgrund der aktuellen Situation finden 
keine Gottesdienste, Kindergottesdienste, 
Gruppen und Kreise statt. 

Ab dem 15. Februar 2021 ist Frau Zerfaß 
Ansprechpartner für Bestattungen und 
überhaupt für Ihre Anliegen. Sie ist von da 
an direkt unter der dienstlichen Pfarrer-Te-
lefonnummer 07467/789  zu erreichen. 
Aufgrund der momentanen Situation ist das 
Gemeindebüro jedoch nicht ständig be-
setzt.
Bitte achten Sie bei Ihrem Besuch darauf, die 
nötigen Abstandsregeln und Hygienemaß-
nahmen einzuhalten. Auf das Tragen eines 
Mundschutzes wird hingewiesen. 
  
 
Katholische Kirchengemeinde
Freitag, 19.02.2021 
18.00 Uhr Rosenkranz in St. Maria Magda-
lena 
18.30 Uhr Eucharistiefeier mit Aschenbe-
streuung in St. Michael 
Samstag, 20.02.2021 
18.30 Uhr Vorabendmesse in St. Michael 
18.30 Uhr Vorabendmesse in St. Nikolaus 
Sonntag, 21.02.2021 
08.30 Uhr Eucharistiefeier in St. Maria 
Magdalena 
Dienstag, 23.02.2021 
18.00 Uhr Rosenkranz in St. Maria Magdalena 
18.30 Uhr Eucharistiefeier in St. Maria 
Magdalena 
Mittwoch, 24.02.2021 
18.00 Uhr Rosenkranz in St. Nikolaus 
18.30 Uhr Eucharistiefeier in St. Nikolaus 
Gest. Jahrtag für Anton Waizenegger 
Freitag, 26.02.2021 
18.00 Uhr Rosenkranz in St. Maria Magdalena 
18.30 Uhr Eucharistiefeier in St. Michael 
Samstag, 27.02.2021 
18.30 Uhr Vorabendmesse in St. Maria 
Magdalena 
Sonntag, 28.02.2021  
10.00 Uhr Wortgottesdienst in St. Michael 
10.00 Uhr Eucharistiefeier in St. Nikolaus 

Gottesdienstordnung für die anderen 
Kirchengemeinden in der 
SE Donau-Heuberg: 
Sonntag, 21.02.2021 
08.30 Uhr Kolbingen 
10.00 Uhr Fridingen 
10.00 Uhr Irndorf Patrozinium 
10.00 Uhr Renquishausen Wortgottesdienst  
Dienstag, 23.02.2021 
18.30 Uhr Fridingen 
Mittwoch, 24.02.2021 
18.30 Uhr Irndorf 
Donnerstag, 25.02.2021 
18.30 Uhr Kolbingen 
18.30 Uhr Renquishausen 
Samstag, 27.02.2021 
18.30 Uhr Renquishausen 
Sonntag, 28.02.2021 
08.30 Uhr Fridingen 
08.30 Uhr Irndorf 
10.00 Uhr Kolbingen 

Am Sonntag, den 21.02.2021 
gratulieren wir recht herzlich 

Herrn Heinz-Dieter Pferdekamp 
zu seinem 80. Geburtstag. 

Am Donnerstag, den 25.02.2021 
gratulieren wir recht herzlich 

Frau Hannelore Rothfuß 
zu ihrem 80. Geburtstag. 

 

Am Sonntag, den 21.02.2021 
gratulieren wir recht herzlich 

Herrn Hans Kattler 
zu seinem 70. Geburtstag. 

Am Mittwoch, den 24.02.2021 
gratulieren wir recht herzlich 

Frau Franziska Stehle 
zu ihrem 92. Geburtstag. 
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Wochendienst bei Beerdigungen und 
Trauerfeiern:
Von Dienstag, 16.02.2021 bis Samstag, 
20.02.2021: Pfarrer Klose, Pfarramt Fridin-
gen, Tel. 07463/430
Von Dienstag, 23.02.2021 bis Samstag, 
27.02.2021: Diakon Reiser, Pfarramt Kolbin-
gen, Tel. 07463/1581 oder Handy 0170 569 
1324 

St. Michael, Neuhausen – 
Austeilung der Asche
Die Austeilung der Asche findet im Gottes-
dienst am Freitag, 19.02.2021 um 18.30 
Uhr in der Kirche St. Michael statt und ist ein 
Bußritus (keine Segnung). Es geschieht durch 
berührungsloses Bestreuen des Kopfes des 
Empfängers mit einer kleinen Menge Asche. 
In der aktuellen coronabedingten Sonder-
situation werden die Begleitworte einmalig 
vor Beginn der Austeilung der Asche für die 
versammelte Gemeinde gesprochen. Die 
Austeilung der Asche geschieht anschlie-
ßend in Stille.
Alle Beteiligten müssen einen medizi-
nischen Mund-Nasen-Schutz tragen. Als 
„medizinische Maske“ gelten sogenann-
te OP-Masken (Einwegmasken) oder auch 
Masken der Standards KN95/N95 oder FFP2. 
Auch der Spender trägt eine FFP-2 Maske. 

Keine Beichtgelegenheit
Bitte beachten Sie, dass Pfarrer Joseph bis 
auf Weiteres keine Beichtgelegenheit anbie-
tet. 

Verpflichtendes Tragen eines medizini-
schen Mund-Nasen-Schutzes in den Got-
tesdiensten
Neben den bisher schon geltenden Maß-
nahmen zur Feier von Präsenzgottesdiens-
ten tritt nun die Pflicht ein, dass alle Perso-
nen im Gottesdienst einen medizinischen 
Mund-Nasen-Schutz  tragen müssen. Als 
„medizinische Maske“ gelten sogenannte 
OP-Masken (Einwegmasken) oder auch Mas-
ken der Standards KN95/N95 oder FFP2. 

Verschiebung der Erstkommunion 2021
Die Termine für die Erstkommunion 2021 
wurden verschoben.
Neue Termine im Juni:
13.06. Neuhausen und Irndorf
20.06. Kolbingen und Renquishausen
27.06. Fridingen und Mühlheim mit Stetten 

Ministranten aus Stetten schicken klei-
nen Gruß an alle Bewohner des Altenzen-
trum  St. Antonius in Mühlheim
In Anlehnung an die Valentinsaktion des 
BDKJ Tuttlingen-Spaichingen am 14.02., bei 
der selbst gestaltete Karten und Rosen an 
das Altenzentrum St. Anna in Tuttlingen und 
das Hospiz in Spaichingen verteilt werden, 
verschenkten die Stettener Ministranten in 
Zusammenarbeit mit dem BDKJ zum Rosen-
montag, den 15.02. jedem Bewohner des Al-
tenzentrums St. Antonius in Mühlheim eine 
Rose mit Grußkarte und einen selbstgestal-
teten Luftballon aus Karton mit fastnächtli-
chen Grüßen.
In den vergangenen Wochen waren alle von 
uns sehr „isoliert“ und eingeschränkt zu Hause. 
Da dieses Jahr nun auch für Jung und Alt 

die viel geliebte Fasnet sehr reduziert bis 
gar nicht stattfinden kann, wollten die 
Kinder und Jugendlichen diese kleine 
Aufmunterung an die ältere Generation 
weitergeben. Es sind sehr schöne lustige 
Kreationen dabei entstanden. Es hat sogar 
einige kleinere Geschwister angesteckt, 
die unbedingt auch mitmachen wollten. 
Wir hoffen, der älteren Generation eine Freu-
de bereitet zu haben und hoffen auf die Zeit, 
in der reale Begegnungen wieder möglich 
sein werden. 

Fastenimpuls 
Aus der Feldrede im Lukasevangelium Kapi-
tel 6 Vers 37: 
„Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht 
gerichtet werden! Verurteilt nicht, dann wer-
det auch ihr nicht verurteilt werden! Erlasst 
einander die Schuld, dann wird auch euch 
die Schuld erlassen werden!“ 
In unserer heutigen Zeit können wir dank 
guter Informationsmöglichkeiten überall 
mitreden, was theoretisch auch gut wäre. 
Fakt ist allerdings, dass wir gerne Kommen-
tare abgeben, aber selten Verantwortung 
übernehmen. Wir verschanzen uns einer-
seits hinter Datenschutz, Rechtschutz und 
Verordnungen und hauen andererseits un-
gefiltert menschenverachtende Äußerun-
gen in den Äther.
Die Quellen, die wir zur Information nützen 
sind nicht selten irreführend. Vielleicht tut 
es uns gut, in der Fastenzeit mal wieder die 
Bibel als Quelle der Information zur Hand zu 
nehmen. Darin finden sich zu allen aktuellen 
Themen nicht die schlechtesten Antworten. 
Weitere Gedanken zu obigem Bibelzitat 
finden sich auf unserer Homepage www.
se-donau-heuberg.de. 

Katholische Erwachsenenbildung- 
Kreis Tuttlingen
Da wir momentan keine Veranstaltungen in 
Präsenz durchführen können, bieten wir Ih-
nen als keb-Kooperationsverbund Schwarz-
wald-Alb-Donau ein attraktives Online-An-
gebot an, das Sie bequem von zuhause aus 
nutzen können.
Schauen Sie doch öfter mal auf unsere 
Homepage - dort informieren wir Sie über 
aktuelle Änderungen.Wir freuen uns, wenn 
Sie unser Angebot wahrnehmen.
Kath. Erwachsenenbildung Kreis Tuttlingen 
e.V., Uhlandstraße 3 78532 Tuttlingen
Tel. 0 74 61 / 96 59 80-20, 
E-mail: info@keb-tuttlingen.de
Web: www.keb-tuttlingen.de 

Online-Veranstaltungen keb Tuttlingen: 
Dem Glück auf der Spur - Webinar
Gehen Sie auch davon aus, dass Sie glückli-
cher wären, wenn Sie mehr Geld verdienen 
würden, wenn Sie endlich Ihren Traumjob 
hätten oder Ihren Traumpartner? Sie könn-
ten sich täuschen! In diesem Webinar lernen 
Sie neue Erkenntnisse aus der Glücksfor-
schung kennen. Sie verstehen, von welchen 
Faktoren unser Glück und unsere innere 
Zufriedenheit tatsächlich abhängen, und 
wovon wir das nur fälschlicherweise an-
nehmen. Nach dem Webinar wissen Sie, 
was Sie selbst tun können, um dauerhaft 
mehr Glück und Wohlbefinden zu erleben. 

Die Teilnahme ist mit allen internetfähi-
gen Geräten möglich: PC, Laptop, Tablet, 
Smartphone. Die Zugangsdaten für Zoom 
erhalten Sie kurz vor der Veranstaltung. 
Referentin: Susanne Hilzinger, Gesundheits-
coach, Women´s Wellness Educator

Termin: Mittwoch, 24.02.2021 um 19.30 – ca. 
21.00 Uhr
Beitrag: 10,- €
Anmeldung: keb Tuttlingen, 
www.keb-tuttlingen.de, 
info@keb-tuttlingen.de 

Warum Selbstfürsorge so wichtig ist - 
Webinar für Frauen
Nur wenn wir gut für uns selber sorgen, kön-
nen wir unser volles Potential entfalten und 
als Beste Version unseres Selbst leben. Dann 
können wir auch geben, ohne dabei selbst 
auszubrennen. 
In diesem Vortrag bekommen Sie einen 
Überblick über die verschiedenen Bereiche 
und Möglichkeiten der Selbstfürsorge. Ne-
ben Hintergrundinformationen und Beispie-
len für den Alltag erfahren Sie, worauf es an-
kommt, damit es nicht bei guten Vorsätzen 
bleibt und Sie ihre Ziele auch wirklich um-
setzen. Die Teilnahme ist mit allen internet-
fähigen Geräten möglich: PC, Laptop, Tablet, 
Smartphone.
Die Zugangsdaten für Zoom erhalten Sie 
kurz vor der Veranstaltung.
Referentin: Susanne Hilzinger, Gesundheits-
coach, Women´s Wellness Educator
 
Termin: Donnerstag, 18.03.2021 um 19.30 – 
ca. 21.00 Uhr 
Beitrag: 10,- € 
Anmeldung: keb Tuttlingen, www.keb-tutt-
lingen.de, info@keb-tuttlingen.de 

Weltgebetstag in Mühlheim - Voranzeige
Der Weltgebetstag findet in diesem 
Jahr nicht als Präsenzgottesdienst statt. 
Es gibt die Möglichkeit den Gottesdienst zum 
Weltgebetstag online oder im Fernsehen am 
Freitag, 05. März 2021 um 19.00 Uhr mitzufei-
ern. Näheres wird noch bekanntgegeben. 
Damit wir in diesem Jahr das Projekt 
der Südseeinsel Vanuto unterstützen 
können, bitten wir um Ihre Spende. 
Die Kollekten der WGT-Feiern zu Vanuatu 
schaffen weltweit neue Zukunftsperspekti-
ven für viele Frauen und ihre Angehörigen. 
Sie sind ein kostbarer Beitrag zu einem 
guten Leben in Würde für viele, ermög-
lichen es Frauen in Not aufzustehen und 
aufrecht ihren Alltag zu verändern. Danke, 
dass Sie neue Hoffnung und Mut schenken. 
Gerne können Sie die Spenden in den 
Briefkasten des Pfarramtes in Mühlheim 
einwerfen oder die Spende an die evan-
gelische Kirchengemeinde überweisen. 
Kontodaten: Ev. Christuskirchengemeinde 
Mühlheim, Konto DE89 6435 0070 0000 7002 
21, BIC SOLADE S1 TUT bei der Kreissparkas-
se Mühlheim mit dem Verwendungszweck: 
„Weltgebetstag 2021“. 

Blutspenden weiterhin gestattet, sicher 
und wichtig!
Blutspendetermin am Donnerstag, 
25.02.2021 von 15.30 –19.30 Uhr in Donau-
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tal-Festhalle Fridingen, Spitalstr. 4.
Blutspende nur mit Online-Terminreservie-
rung!
Hier geht es zur Terminreservierung:
https://terminreservierung.blutspende.
de/m/fridingen-donautalfesthalle 

Kath. Pfarramt, Ettenbergstr. 4, 
78570 Mühlheim/Donau
Öffnungszeiten: Mo., Di. und Do. von 08.30 
- 11.30 Uhr, am Do. von 14.00 - 16.00 Uhr 
Tel. 07463/354, Mail: StMariaMagdalena.Mu-
ehlheim@drs.de
Homepage: www.se-donau-heuberg.de
Kath. Kirchenpflege: Tel. 07463/990340; 
Mail: kath-kipfl@web.de
Kath. Gemeindehaus, Hausm.: 
Tel. 07463/1232 oder 07463/57798 
   
 

 Schwandorf

Narrenverein Schwandorf 
Wir bedanken uns bei der gesamten Ein-
wohnerschaft für das Verständnis unserer 
Vorgehensweise zum Verkauf unseres Nar-
renblattes - sehr viele positive Resonanzen 
(Rückmeldungen und Bezahlungen) haben 
uns darin bestätigt.
Auch hat es uns sehr gefreut, dass unser 
Aufruf - Fenster, Höfe usw. zu dekorie-
ren - vielerorts aufgegriffen wurde und 
so tolle, närrische Plätze entstanden sind. 
Für die zahlreichen lustigen Bilder und Vi-
deo’s, die bei uns eingegangen sind, ein 
herzlichen Dankeschön mit einem 3fachen 
BURG - WICHTEL.
Vielen Dank an alle, die durch ihr aktives Mit-
gestalten jeglicher Art in dieser nicht ganz 
alltäglichen Zeit, zum Gelingen der durch 
Corona eingeschränkten „Dorffasnet“ beige-
tragen haben.  
 
 

 Worndorf

Pfarrgemeinde Worndorf  
Am 1. Fastensonntag, 21. Februar findet in 
Worndorf um 10.15 Uhr ein Wortgottes-
dienst in der St. Mauritiuskirche statt.  
 
 

Aus den
Schulen

Realschule Mühlheim
Neue Termine für die Halbjahresinforma-
tion und für den Elternsprechtag 
Sowohl die Ausgabe der Halbjahresinforma-
tionen als auch der Elternsprechtag werden 
verschoben. Geplant ist, dass die Halbjah-
resinformationen am Freitag, dem 19.2.21, 
ausgegeben werden. Aufgrund der Coron-
asituation können wir allerdings noch nicht 
sagen, wie der genaue Ablauf sein wird. 
Möglicherweise verlängert sich die Ausga-
be in die darauf folgende Woche. Sobald 
wir Näheres wissen, werden wir die entspre-
chenden Informationen veröffentlichen. 

Am Freitag, dem 26.02.21, findet unser dies-
jähriger Elternsprechtag statt. Diesen wer-
den wir digital durchführen. Den konkreten 
Ablauf und die konkrete Anmeldung wer-
den den Erziehungsberechtigten rechtzeitig 
zugesendet. 
Tag der offenen Tür und Anmeldung der 
neuen Fünftklässler 
Der diesjährige Tag der offenen Tür der Re-
alschule Mühlheim kann am Freitag, dem 
05.03.21 aufgrund der Coronapandemie na-
türlich nicht im gewohnten Maße durchge-
führt werden. Um den neuen Fünftklässlern 
und ihren Eltern die Möglichkeit zu geben, 
die Realschule Mühlheim gemeinsam ken-
nenzulernen, werden wir die Schule digital 
vorstellen. Dies ist seit 11.02.2021 auf der 
Homepage abrufbar. 
Die Anmeldung der nächstjährigen Fünft-
klässler findet von Montag, den 08.03.21 bis 
Donnerstag, den 11.03.21 statt. In welcher 
Form diese Anmeldung vonstattengeht, 
kann aufgrund der Coronasituation aktuell 
leider nicht gesagt werden. Der Ablauf wird 
rechtzeitig auf der Homepage veröffentlicht. 
   
 

Kultur-
Nachrichten

Nettes aus der 
Natur 
Gämse im Donautal - 
Winteraktive Felsspe-
zialisten 

Was ist das denn? Ein großes Reh? Eine aus-
gebüchste Ziege? Manch einer traut seinen 
Augen kaum, wenn er zum ersten Mal im 
Donautal eine Gams entdeckt. Aber die ha-
kenförmig nach hinten gebogenen Hörner, 
die markante Kopfzeichnung mit den dunk-
len Wangenstreifen und der kräftige Körper-
bau sind eindeutige Zeichen. 
Bei den Gämsen tragen sowohl die männli-
chen als auch die weiblichen Tiere Hörner. 
Diese werden auch als „Krucken“ bezeichnet 
und können bis zu 25 cm lang werden. An 
ihnen lässt sich auch das Alter der Tiere er-
kennen: Jahr für Jahr wird ein neuer Jahrring 
gebildet, so dass die Krucken stetig wach-
sen. Im Gegensatz zu Rehböcken und Hir-
schen werfen Gämsen die Hörner nicht ab. 
Gämsen leben in Gruppen, die meist aus 

weiblichen Tieren und dem Nachwuchs 
bestehen. Je nach Gebiet und Vorkommen 
kann die Rudelgröße einige Dutzend Tiere 
betragen. Im Donautal sind die Rudelgrößen 
aber deutlich geringer. Nur zur Paarungszeit 
von Oktober bis Dezember schließen sich 
die Böcke diesen Rudeln an. Der Nachwuchs 
erblickt im Mai das Licht der Welt, meist wird 
dabei ein Jungtier geboren. 
Gerade im Winter lassen sich die tagaktiven 
Tiere recht häufig entdecken. Mit Vorliebe 
halten sie sich an den Steilhängen des Do-
nautals auf – besonders dort, wo bei den 
kalten Temperaturen die Sonne ein wenig 
Wärme verspricht. Gämsen sind wahre Klet-
terkünstler. Kein Hang ist ihnen zu steil, kein 
Felsvorsprung zu schmal, um dort Halt zu 
finden. Vor allem, wenn Gefahr droht, ziehen 
sich die Tiere in steile Felspartien zurück, wo 
sie sich sicher fühlen. Dabei können Gäm-
se lautstark auf sich aufmerksam machen. 
Droht Gefahr oder beunruhigt sie etwas, 
stoßen sie einen lang gezogenen Pfiff aus, 
um Alarm zu schlagen. 
Viele von uns würden Gämse eher in Hoch-
gebirgsregionen vermuten, doch tatsäch-
lich sind diese nicht nur in alpinen Berei-
chen unterwegs. In frühgeschichtlicher Zeit 
waren Gämsen auch in unseren Mittelge-
birgen weit verbreitet oder dort zumindest 
auf Durchzug. Das heutige Vorkommen in 
Mittelgebirgen geht allerdings meist auf 
Auswilderungen durch den Menschen zu-
rück. So wurden bei Balingen in der Mitte 
des 20. Jahrhunderts Gämse ausgesetzt. 
Wahrscheinlich durch Abwanderung einiger 
dieser Tiere konnte im Donautal eine eigen-
ständige Gamskolonie entstehen. 

Gämse fressen allerlei Grünzeug wie Gräser, 
Kräuter, Knospen, Moose. Das ist nicht un-
problematisch. An den Felsen im Donautal 
kommt eine besonders an die trocken-hei-
ßen Lebensbedingungen angepasste Fels-
vegetation vor. Viele dieser Pflanzen können 
nur an solchen Extremstandorten wachsen. 
Sie sind oft in ihrem Bestand gefährdet und 
stehen daher unter Schutz. Für die Gämsen 
sind gerade diese Felspflanzen allerdings 
oft ein besonderer Leckerbissen. Zusätz-
lich kann durch den Kot der Gämse der 
ursprünglich nährstoffarme Felsstandort 
gedüngt werden, wodurch sich die Arten-
zusammensetzung ändern kann. Damit die 
Zahl der Gämse nicht zu groß wird, werden 
die Tiere daher bejagt. 
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Ganztagsbetreuung „Denk mit! Zwerge“ 
Die aktuelle Situation ist für uns alle nicht leicht, jedoch bewältigen auch die Pädagogen aus der Einrichtung Denk mit! Zwerge Neuhausen 
ob Eck diese Situation mit Bravour. 
Die Mitarbeiter der Denk mit! Zwerge Neuhausen ob Eck lieben ihren Beruf.
•	 Was macht euer Team aus? Gina Stollarski (staatl. anerkannte Erzieherin): „Wir sind alle vielseitige Individuen, wodurch sich viele Ideen 

und Vorschläge für ein abwechslungsreiches Arbeiten finden lassen. Jeder kann sich auf den anderen verlassen und wir stärken uns 
gegenseitig den Rücken. Rücksichtnahme, Konfliktfähigkeit, Respekt und eine liebevolle Art ermöglichen es, dass wir eine gute Zusam-
menarbeit leisten können.“

•	 Was ist das schönste an eurem Beruf? Johanna Funtsch (PiA): „Das Schönste an unserem Beruf ist die Vielseitigkeit. Die Kinder entwickeln 
sich jeden Tag weiter und wir dürfen dabei zusehen und sie unterstützen. Außerdem zaubern sie uns jeden Tag mit ihren individuellen 
Charakteren ein Lächeln ins Gesicht. Jeder Tag ist wie ein kleines Abenteuer und wir haben das Privileg, sie bei einem ihrer wichtigsten 
Lebensabschnitte zu begleiten.“

•	 Wie meistert ihr die aktuelle Situation? Regina Genkel (staatl. anerkannte Erzieherin): „Wir nutzen unsere Ressourcen und helfen einan-
der. Wir achten auf die anderen und unterstützen uns. Wir sprechen allen gut zu, falls es einem schlecht geht. Wir arbeiten Hand in Hand.“

•	 Wie unterstützt euer Arbeitgeber euch in der aktuellen Situation? Maxi Zepf (Sozialpädagogin (B.A.), Einrichtungsleitung): „Über virtuel-
le Treffen, Telefonate, Briefe, E-Mails etc. spüren wir, dass die uns entgegengebrachte Wertschätzung aufrechterhalten und alles möglich 
gemacht wird, damit wir alle zusammen durch diese herausfordernde und schwierige Zeit gelangen. Für uns MitarbeiterInnen werden 
variable Kurzarbeitszeiten angeboten, das Kurzarbeitergehalt wird aufgestockt, wir bekommen unsere Masken gestellt und werden 
stetig auf dem Laufenden gehalten. All das und vieles mehr macht Wertschätzung für uns aus.“

 

Johanna Funtsch Maxi Zepf  Gina Stollarski Regina Genkel
 
  
 

Interessantes
und Wissenswertes

 
Landkreis Tuttlingen verteilt Abfallzeitung mit 
Biomülltüte an alle Haushalte 
Mit seiner neuen Ausgabe der Abfallzeitung informiert das Land-
ratsamt Tuttlingen, wie wichtig die richtige Sammlung des Biomülls 
ist. Die Abfallzeitung wird in den nächsten Tagen mit der Post an 
alle Haushalte im Landkreis verteilt. Die zunehmende Verwendung 
von Plastiktüten für die Biomüllsammlung stellt die Verarbeitung 
zu hochwertigen Kompost vor immer größere Probleme. Sowohl 
die herkömmlichen Plastiktüten als auch Sammelbeutel aus so-
genannter Biofolie sind im Landkreis Tuttlingen für die Sammlung 
von Biomüll verboten. Beide lassen sich nur mit großem Aufwand 
aus dem Biomüll heraussortieren und finden sich dann letztlich als 
Mikroplastik wieder in unserer Umwelt. Deshalb empfiehlt die Ab-
fallberatung des Landkreises nur die Verwendung von Zeitungspa-
pier oder Papiertüten zur Sammlung des Biomülls in der Küche. Der 
neuen Abfallzeitung liegt deshalb auch eine Biomülltüte aus Papier 
als Beispiel bei. Weshalb die richtige Sammlung bereits im Haushalt 
ausschlaggebend ist, erläutert in der neuen Abfallzeitung in einem 
Interview auch Eberhard Ludwig, der Geschäftsführer der Firma BRS 
Bioenergie GmbH aus Deißlingen, in der der Biomüll aus den Land-
kreisen Tuttlingen, Rottweil und dem Schwarzwald-Baar-Kreis verar-
beitet wird. 

 
Kreislandfrauenverband Tuttlingen  
Fr., 05. März 2021, 20:00 Uhr – Bienenwachstücher selber ma-
chen 
Bienenwachstücher sind eine nachhaltige Alternative zu Alu- und 
Frischhaltefolien und leicht selbst herzustellen. Aus gegebenem An-
lass findet der Workshop für Bienenwachstücher dieses Mal online 
statt. Die Teilnehmerinnen bekommen dazu das Material und eine 
Anleitung nach Hause geliefert, so dass Jede bequem zuhause die 
Wachstücher machen kann und dennoch hoffentlich (virtuelle) Ge-
selligkeit möglich ist. Wer dazu Lust hat, kann sich dann online ein-
wählen. Die Infos dazu gibt’s nach der Anmeldung. 

Damit das Material rechtzeitig verschickt werden kann, bitte bis spä-
testens 26.02.21 anmelden und Adresse angeben. 
Anmeldung bei Esther Messner, Tel. 07425-32218 oder 
E-Mail hirschweidenhof@t-online.de 

Am 5.3.21 um 20 Uhr startet dann der erste Online-Workshop der 
Tuttlinger LandFrauen. 
Weitere Infos finden Sie auch unter www.landfrauenverband-wh.de 
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Mobilfunkausbau: 
Wirtschaftsministerium veranstaltet vier 
regionale Fachkonferenzen für Entschei-
dungsträger von Kommunen 
Ministerin Hoffmeister-Kraut: „Es ist un-
ser Ziel, Städte und Gemeinden dabei zu 
unterstützen, die teils kontrovers geführ-
ten Diskussionen über Mobilfunk vor Ort 
in konstruktive Bahnen zu lenken“ 
Im Rahmen der Informations- und Kommu-
nikationsinitiative „Mobilfunk und 5G“ veran-
staltet das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Wohnungsbau in den kommenden Wo-
chen insgesamt vier digitale Fachkonferen-
zen für kommunale Entscheidungsträger im 
gesamten Land. Die Veranstaltungen finden 
am 11. Februar für den Regierungsbezirk 
Freiburg, am 18. Februar für den Regierungs-
bezirk Karlsruhe, am 22. Februar für den Re-
gierungsbezirk Tübingen und am 25. Febru-
ar für den Regierungsbezirk Stuttgart statt. 
„Der schnelle Ausbau der Mobilfunknetze 
und die schnelle Einführung des 5G-Mo-
bilfunkstandards sind für die baden-würt-
tembergische Wirtschaft von zentraler Be-
deutung. Ende vergangenen Jahres haben 

wir daher unsere Informationsinitiative 
gestartet, die bereits jetzt auf eine breite 
Resonanz stößt. Es ist unser Ziel, die Bür-
gerinnen und Bürger im Land bestmöglich 
zu informieren und Städte und Gemein-
den dabei zu unterstützen, die teils kont-
rovers geführten Diskussionen über Mo-
bilfunk vor Ort in konstruktive Bahnen zu 
lenken“, sagte Wirtschaftsmi-nisterin Dr. 
Nicole Hoffmeister-Kraut heute (11. Feb-
ruar) anlässlich der ersten Veranstaltung. 
Nachdem bereits im Dezember und Januar 
Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von drei 
sogenannten Fokusgruppen-Sitzungen die 
Möglichkeit hatten, die The-men zu benen-
nen, zu denen sie sich vertiefte Informatio-
nen rund um das Thema „Mobilfunk und 5G“ 
wünschen, hat das Wirtschaftsministerium 
nun Landräte, Oberbürgermeister und Bür-
germeister sowie kommunale Fachbeamte 
zu vier regionalen Konferenzen eingeladen. 
Die vier Mobilfunkunternehmen Telefóni-
ca, Deutsche Telekom, Vodafone sowie 1&1 
Drillisch werden über ihre Konzepte zum 
Ausbau des Mobilfunknetzes und zur Ein-
führung des neuen Mobilfunkstan-dards 5G 
berichten, bevor ein Vertreter der Landes-
anstalt für Umwelt Baden-Württemberg die 
physikalischen Wirkungen von Mobilfunk 
auf Mensch und Umwelt erläutern wird. 
Zentraler Bestandteil der Veranstaltungen 
soll der Austausch darüber sein, wie auf 
kommunaler Ebene Informations- und Ab-

stimmungsprozesse so gestaltet werden 
können, dass Konflikte im Zusammenhang 
mit der Errichtung einzelner Mobilfunksen-
deanlagen gar nicht entstehen oder zumin-
dest in einen konstruktiven Dialogprozess 
überführt werden können. „Mit unserer Ini-
tiative leisten wir ei-nen konkreten Beitrag 
dazu, dass die Diskussionen zum Thema Mo-
bilfunk und 5G sachlich und faktenbasiert 
geführt werden“, sagte Hoffmeister-Kraut. 
In den vier Veranstaltungen stehen regio-
nalspezifische Aspekte rund um den Mobil-
funkausbau und die Einführung des neuen 
Mobilfunkstandards 5G im Vor-dergrund. 
Die Konferenzen, jeweils mit einem regi-
onalen Fokus auf die Situation in den vier 
Regierungsbezirken des Landes, werden mit 
einem Grußwort der Re-gierungspräsiden-
ten bzw. Regierungspräsidentinnen Bärbel 
Schäfer (Freiburg), Sylvia M. Felder (Karls-
ruhe), Klaus Tappeser (Tübingen) und Wolf-
gang Reimer (Stuttgart) eröffnet.
Weitere Informationen
Alle vier Fachkonferenzen werden pandemie-
bedingt digital stattfinden. Neben fachlicher 
Information bieten die Regionalveranstal-
tungen auch die Möglichkeit für einen inten-
siven und persönlichen Austausch der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer untereinander. 
Weitere Informationen zur Informations- 
und Kommunikationsinitiative „Mobilfunk 
und 5G“ des Wirtschaftsministeriums sind 
unter www.mobilfunk-bw.de zu finden. 
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Per Klick  
zum Ausbildungsplatz 
Neues Azubi-Speed-Dating-Portal der 
Handwerkskammern - Jetzt Online-Ter-
mine buchen 
Einen guten Ausbildungsplatz finden? Das 
geht im Handwerk immer – im Moment 
aber am besten online. Auf dem neuen 
Azubi-Speed-Dating-Portal der baden-würt-
tembergischen Handwerkskammern kön-
nen sich Jugendliche mit Handwerksbetrie-
ben ab Montag, 15. Februar, zum digitalen 
Kennenlernen verabreden. Schon über 50 
Betriebe aus den Landkreisen Konstanz, 
Waldshut, Rottweil, Tuttlingen und Schwarz-
wald-Baar stehen mit ihren Ausbildungsan-
geboten von A wie Augenoptikerin bis Z wie 
Zimmerer in den Startlöchern. 
Vom 1. März bis zum 30. April können Ju-
gendliche und Betriebe sich dann in jeweils 
15-minütigen Telefon- oder Videotermi-
nen kennenlernen und über eine mögliche 
Ausbildung sprechen. „Das ist derzeit der 
sicherste Weg, um direkt und gezielt in Kon-
takt zu kommen und gleich Nägeln mit Köp-
fen zu machen. Denn Corona hin oder her: 
Die Zeit für eine Ausbildung ist da!“, sagt 
Werner Rottler, Präsident der Handwerks-
kammer Konstanz. Im letzten Jahr sei es 
dem Handwerk der Region trotz der Pan-
demie gelungen, sein Ausbildungsengage-
ment aufrecht zu erhalten. Genau das sei 
auch der Plan für 2021: „Bei uns stehen die 
Chancen für Bewerberinnen und Bewerber 
nach wie vor gut. Wir brauchen nämlich 
auch in Zukunft qualifizierte Fachkräfte und 
bieten vielfältige Perspektiven. Wer sich für 
eine solide Ausbildung interessiert, Neugier 
und Motivation mitbringt, ist im Handwerk 
also immer willkommen.“ 

Die Teilnahme am Azubi-Speed-Dating ist 
unkompliziert: Einfach Lehrstellenangebot 
und Kanal auswählen, Wunschtermin ankli-
cken und Kontaktdaten hinterlegen. Auch 
Betriebe können sich nach wie vor anmel-
den und ihre Angebote einstellen. 
Zum Portal geht es unter 
www.hwk-konstanz.de/oasd. 
Bei Fragen hilft das Team für Nachwuchs-
werbung der Handwerkskammer Konstanz 
gerne weiter. Ansprechpartnerin ist Maria 
Grundler, Tel. 07531/205-252, maria.grund-
ler@hwk-konstanz.de 

Der EnBW-Macher-Bus fährt auch 
2021 wieder durch Baden-Würt-
temberg und hilft vor Ort 
Bewerbungsfrist für ehrenamtliche und ge-
meinnützige Projekte läuft bis 19. März 2021 
Neues Katzenaußengehege im Tierheim, 
eine Jurte als Schutzunterkunft für den Na-
turkindergarten und ein renoviertes Atelier 
für die kunsttherapeutische Begleitung von 
Kindern krebskranker Eltern: Die Macher*in-

nen von EnBW haben auch im letzten Jahr 
kräftig angepackt und gemeinnützige Pro-
jekte in Baden-Württemberg umgesetzt. 
Über 20 Projekte hat das EnBW Macher-Bus-
Team insgesamt schon realisiert und auch 
2021 juckt es den freiwilligen Helfer*innen 
schon wieder in den Fingern spannende 
Herzensprojekte anzugehen. 

Wo der Bus in diesem Jahr Station macht, 
entscheidet ein Wettbewerb. Bis 19. März 
2021 können sich Vereine und gemeinnüt-
zige Einrichtungen, die in Baden-Württem-
berg ansässig sind, bewerben. Das Projekt 
sollte sich in einer der drei Kategorien - „Kin-
der und Jugendliche“, „Senioren und Sozia-
les“ oder „Tiere und Umwelt“ – einordnen 
lassen. 
Eine interne Jury aus EnBW Mitarbeiter*in-
nen wählt nach Ablauf der Bewerbungsfrist 
aus allen Bewerbungen je drei Projekte pro 
Kategorie aus. Vom 7. bis 20. Mai 2021 kann 
dann online für die Favoriten abgestimmt 
werden. Gewinner des Wettbewerbs sind 
die drei Projekte, die in ihrer Kategorie je-
weils die meisten Stimmen erhalten haben. 
Zusätzlich zu den Gewinnern wird die EnBW-
Jury selbst ein viertes Gewinnerprojekt aus-
wählen. Im Sommer rücken die EnBW-Ma-
cher*innen dann mit Kraft und Köpfchen je 
einen Tag lang an. Mit im Gepäck sind bis zu 
5.000 Euro, mit denen Kosten für Material 
und Fachpersonal gedeckt werden können. 
 
Die EnBW beobachtet die Entwicklung zum 
Coronavirus (COVID-19) sehr genau. Falls 
erforderlich, erfolgt die Umsetzung der Pro-
jekte auch unter Einhaltung geltender Hygi-
ene- und Infektionsschutzmaßnahmen. Für 
Bewerbungen ist es auf jeden Fall von Vor-
teil, wenn sich das Wunschprojekt im Freien 
umsetzen lässt.
 
Alle Informationen zur Bewerbung und das 
Bewerbungsformular finden Sie unter
www.enbw.com/macherbus.

Die Verbraucherzentrale  
Baden-Württemberg infor-
miert: Grüner Schein 
Verbraucherzentrale verklagt Deka Bank we-
gen irreführender Werbung
• Die DekaBank wirbt auf ihrer Homepage 
für den Investmentfonds Deka-Nachhaltig-
keit Impact Aktien und stellt Anlegern hier-
bei in Aussicht, dass sie mit ihrer Geldanlage 

eine konkrete Wirkung auf verschiedene 
Nachhaltigkeitskriterien hätten.

• Tatsächlich erfahren Verbraucher:innen 
aber erst auf einer Unterseite, dass bewor-
benen Effekte nur auf einer Schätzung be-
ruhen und außerdem nicht alle vom Fonds 
erfassten Unternehmen in der Berechnung 
berücksichtigt werden. 

Mit 10.000 Euro Geldanlage 6,71 Tonnen 
Abfall einsparen oder 42.837 Liter Wasser 
aufbereiten? Damit wirbt die DekaBank 
bei einem Investment in „Nachhaltigkeits-
fonds”. Dass die vollmundigen Versprechen 
nur vage Schätzungen sind, erfahren Ver-
braucher:innen erst nach mehreren Klicks. 
Die Verbraucherzentrale mahnte die Bank 
wegen irreführender Werbung ab. Da die-
se keine Unterlassungserklärung abgeben 
wollte, geht der Fall vor Gericht. Das Prob-
lem mit der Wirkung angeblich nachhalti-
ger Geldanlage ist jedoch grundsätzlicher. 
Vielversprechend klingt das Angebot der 
DekaBank: Mit ihrer Geldanlage sollten Ver-
braucher:innen einen konkreten, messbar 
positiven ökologischen Effekt erzielen. Um 
auszurechnen, wie hoch die Wirkung der 
Deka-Nachhaltigkeit Impact Aktien in Ab-
hängigkeit von der investierten Summe ist, 
bietet die Bank Verbraucher:innen einen 
„Impact Rechner“ an. 

Die Methodik hinter dem Rechner legt die 
Bank jedoch erst auf einer Unterseite offen. 
„Erst im Kleingedruckten steht der Hinweis, 
dass die versprochenen Zahlen zur positiven 
ökologischen Wirkung nur auf einer Schät-
zung beruhen, und dass dabei nicht auch 
alle Unternehmen des Fonds berücksichtigt 
wurden“, sagt Niels Nauhauser von der Ver-
braucherzentrale Baden-Württemberg „Für 
die in der Werbung versprochenen Effekte 
gibt es keinerlei Evidenz.“
 
Nachweis erforderlich 
Verbraucher:innen, die Nachhaltigkeitskri-
terien im Rahmen ihrer Entscheidung Geld 
anzulegen berücksichtigen wollen, sind auf 
uneingeschränkt verlässliche Informationen 
angewiesen. „Selbstauskünfte von Unter-
nehmen sind keine verlässliche Informati-
onsquelle. Und mit Wirkungsaussagen zur 
Nachhaltigkeit einer Geldanlage sollte nur 
werben, wer die Wirkung tatsächlich nach-
weisen kann“, sagt Nauhauser.
 
Die Verbraucherzentrale mahnte die Deka 
Bank ab. Da diese keine Unterlassungser-
klärung abgeben wollte, hat sie nun Klage 
vor dem Landgericht Frankfurt eingereicht. 
Nun muss sich das Gericht damit befassen, 
dass die Bank nicht deutlich kommuniziert 
hat, dass die versprochenen ökologi-schen 
Effekte nur geschätzt sind.

 \ ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS



Danksagung
Begrenzt ist das Leben, 

doch unendlich ist die Erinnerung  

Josef (Jupp) Hermann

Viele tröstende Worte sind gesprochen und geschrieben 
worden. Viele stumme Umarmungen, viele Zeichen der Liebe 

und der Freundschaft durften wir wahrnehmen.  

Dafür sagen wir einfach nur: DANKE!  

Ein besonderer Dank geht an:
- Pastoralreferentin Jutta Krause für die würdevolle Trauerfeier 
- den Pflegedienst Ferencak 
- das Pflegeheim St. Antonius in Mühlheim 
- den Hausarzt Dr. Kappeler 

Maria Hermann 
mit Helga, Engelbert, Sonja, Jürgen  

Fridingen, Februar 2021 

Der Gemeindeverwaltungsverband Donau-Heuberg sucht zur Verstärkung unseres 
Teams im Verbandsbauamt zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Techniker (m/w/d)
Fachrichtung Tiefbau

Unser Verbandsbauamt mit Sitz in Fridingen hat in der technischen Betreuung unserer
7 Mitgliedsgemeinden mit knappp 10.500 Einwohnern ein vielschichtiges und breit 
gefächertes Aufgabengebiet im Tiefbaubereich. Schwerpunkte Ihres Aufgabengebietes 
umfassen insbesondere folgende Aufgaben:

• Planung, Ausschreibung und Bauleitung von Tiefbau- und Straßenbauprojekten
• Organisation, Steuerung und Abwicklung von Unterhaltsmaßnahmen der Kanal-,  
Wasserleitungs- und Straßennetze unserer 7 Mitgliedsgemeinden

• Eigenverantwortliche Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen
• Projektleitung der Kanal-TV-Inspektion (EKVO)
• Erstellung von Kostenschätzungen und Kostenberechnungen nach DIN
• Wahrnehmung von Bauherrenaufgaben bei kommunalen Tiefbauprojekten
• Vorstellung von Projekten in den Gremien der Mitgliedsgemeinden
• Bearbeitung von Angelegenheiten der Grundstücksentwässerung
• Führung und Fortscheibung des Indirekteinleiterkatasters

Wir erwarten von Ihnen:
- Abgeschlossene Ausbildung zum staatlich geprüften Techniker im Bereich Tiefbau
- gute Anwendererfahrungen im CAD, AVA-Software und und MS-Office-Produkten
- umfangreiche Erfahrung in Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung
- selbstständiges ergebnisorientiertes Arbeiten und Teamfähigkeit
- Führerschein der Klasse B für Tätigkeiten im Außendienst

Wir bieten Ihnen:
- eine unbefristete Vollzeitstelle, welche auch in Teilzeit möglich ist, in einem 
professionellen Team ein interessantes Aufgabengebiet mit moderner 
Bürotechnik, Software und Computerausstattung

- flexible Arbeitszeiten und 30 Tage Urlaub im Jahr
- die Teilnahme an Schulungen und Fortbildungsmaßnahmen
- eine Vergütung entsprechend der beruflichen Qualifikation nach dem TVöD

Eine vertrauliche Behandlung wird zugesichert. Für Auskünfte steht Ihnen Herr Aldo
Menean (07463/837-41) oder Herr Andreas Hässler (07463/837-21) zur Verfügung.

Wir freuen uns über die Zusendung Ihrer Online-Bewerbungsunterlagen bis
15.03.2021 an andreas.haessler@donau-heuberg.de

WIR SUCHEN DICH!
Du bist mindestens 13 Jahre alt und möchtest dir etwas dazuverdienen?
Dann starte jetzt durch als Zusteller (m/w/d) für die Prospekt- und/oder 
Anzeigenblattverteilung in Nendingen und Irndorf!
Bewirb dich online: www.psg-bw.de/bewerben
Bei Fragen 0800-999-5-666

psg Presse- und Verteilservice Baden-Württemberg GmbH

Suche auf Gemarkung Mühlheim
Wiesen, Grünland, Ackerland, Wald zum Kauf. 

Angebote bitte an ackergruenland@gmail.com 



Die Stecher Firmengruppe ist ein mittelständisch geprägtes Familienunternehmen mit insge-
samt fünf eigenständigen Firmen an verschiedenen Standorten. Neben der Produktion von
hochkomplexen mechanischen Komponenten für verschiedene Industriezweige gehört die 
Digitalisierung der Produktion zu den Aufgabenfeldern. Innovation und Ideenreichtum sind von
je her sehr ausgeprägt und ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Beflügelt durch den 
Innovationspreis des Landes Baden-Württemberg sind wir sehr erfolgreich und stehen vor
einem sprunghaften Wachstum im Bereich Digitalisierung der Fertigung.
Wir suchen ab sofort in Voll- oder Teilzeit: 
Betriebswirt (m/w/d)
zur Steuerung u. Planung von betriebswirtschaftlichen Abläufen, des Logistik-u. Herstellungs-
prozesses und von Marketingstrategien. Einbringung in den Vertrieb und die Zukunftsplanung
im Bereich Finanzierung und Personal. Auch Berufsstarter haben eine Chance! 
Mitarbeiter Buchhaltung/Personal (m/w/d) 
für die Debitoren/Kreditoren- und Finanzbuchhaltung, den Zahlungsverkehr, die Lohn- und 
Gehaltsbuchhaltung, die Vorbereitung von Monats- und Jahresabschlüssen sowie Tätigkeiten
im Personalwesen. 
Softwareentwickler, Fachinformatiker (m/w/d) 
für die Programmierung übergeordneter Steuerungen zur Prozessautomatisierung, 
Schnittstellenprogrammierung ERP, SQL. 
SPS Programmierer (m/w/d) 
für die Programmierung und Inbetriebnahme komplexer Automatisierungslösungen. 
Mechatroniker (m/w/d) 
für den Aufbau und die Montage unserer mechatronischen Module prozessbegleitend vor Ort
und beim Kunden. 
Industrieelektriker (m/w/d) 
für die elektrische Installation und den Schaltschrankbau für unsere  Automatisierungslösungen. 
Montagefachkraft/ Monteur (m/w/d) 
für den Aufbau und die Montage unserer Module unter Anleitung der einzelnen Fachbereiche. 
Instandhalter (m/w/d) 
für Wartungsarbeiten an den Fertigungsanlagen. Sie beseitigen Maschinenstörungen, sind für
die Ersatzteilversorgung zuständig und organisieren alle Wartungsaufgaben im Team. 
Bewerben Sie sich bitte nach Möglichkeit ausschließlich per E-Mail an Job@stecher.de

Nellenburgstr. 1     Tel. 07777 9301-0
88605 Krumbach   Fax 07777 9301-700
www.stecher-automation.de
www.stecher.de

Besuchen Sie uns auch auf

STECHER
GRUPPE

Wir suchen für unsere Verwaltung zum frühestmöglichen Zeitpunkt
mehrere

Verwaltungsfachangestellte (m/w/d)

Es handelt sich um folgende Stellen:

1. Fachbereich Planen/Bauen - Stellencode: 63021002
    Eine Elternzeitvertretung für das Gebäudemanagement.
    Es handelt sich um eine neu geschaffene Stelle. Eine genaue 
    Abgrenzung des Aufgabenbereichs behalten wir uns daher vor.

2. Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung/Bürgerservice 
   Stellencode: 11021001
    Eine Elternzeitvertretung sowie eine unbefristete Stelle für das 
    Bürgerbüro. Im Bedarfsfall erfolgt die Mitarbeit im Bereich der 
    Bußgeldstelle/Waffenrecht.
    Das Bürgerbüro ist Servicestelle für die Belange der Bürger und 
    Bürgerinnen der Stadt Spaichingen. Es hat unter anderem 
    folgende Aufgaben: Melderecht, Pass- und Ausweisrecht, Soziales, 
    Rente u.v.m.

3. Fachbereich Finanzen und Steuerung - Stellencode: 25021001
    Eine Elternzeitvertretung für den Kassenbereich.
    Die Tätigkeiten umfassen im Wesentlichen das Vollstreckungs- und 
    Rechnungswesen. Ein unbefristeter Einsatz in diesem Bereich ist je 
    nach Entwicklung evtl. nach der Elternzeitvertretung möglich.

Bei allen Stellen handelt es sich um Vollzeitstellen, welche grundsätz-
lich teilbar sind.
Sie besitzen die Qualifikation eines Verwaltungsfachangestellten (m/w/d)
oder alternativ Praxiserfahrung in einem der oben genannten Bereiche
im öffentlichen Dienst.

Ihr Auftreten und Ihr Verhalten gegenüber den Bürgern ist stets
freundlich und hilfsbereit. Sie besitzen ein hohes Maß an Einsatzbe-
reitschaft, sind teamfähig und flexibel. Die Fähigkeit zu selbstständi-
gem und eigenverantwortlichem Arbeiten setzen wir voraus.
Darüber hinaus besitzen Sie gute EDV-Kenntnisse.

Es erwartet Sie ein vielseitiger und interessanter Arbeitsplatz mit viel
Bürgerkontakt und flexiblen Arbeitszeiten innerhalb eines guten,
qualifizierten Teams.
Es erfolgt eine leistungsgerechte Vergütung nach TVöD.

Bitte geben Sie bei Ihrer Bewerbung den Stellencode sowie Ihren 
gewünschten Arbeitszeitumfang an.

Fachbereichsleiterin Personal und Personalentwicklung Frau Heike
Marquart freut sich auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
und auf weitere Fragen (Tel.: 07424/9571-104 vormittags oder per
E-Mail: heike.marquart@spaichingen.de).

Die Stelle passt zu Ihnen und Sie möchten uns näher kennenlernen?
Dann bewerben Sie sich noch heute online auf unserer Homepage
mit dem Formular für Online-Bewerbungen:

https://www.spaichingen.de/de/Aktuelles/Ausschreibungen/
Online-Bewerbung.

Bewerbungsschluss ist der 05.03.2021.

Näheres zu Spaichingen finden Sie unter www.spaichingen.de.

Wir brauchen Verstärkung!
Für unser Haus im Donautal und das Camp 
im Donautal in Beuron suchen wir ab 01.04.2021 
Mitarbeiter für den Zimmerservice/-Reinigung.

Wir freuen uns auf deine Berwerbung an
info@haus-im-donautal.de 

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen 
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K. 



Die Stadt Spaichingen (13.100 Einwohner) liegt am Rande der
Schwäbischen Alb in unmittelbarer Nähe zur Bodenseeregion und
den Nachbarländern Schweiz und Österreich. 
Arbeiten Sie dort, wo andere Urlaub machen.

Suchen Sie die Herausforderung bei uns. Wir suchen Sie für unseren
Betriebshof ab April 2021 als

Sachgebietsleiter „Grünpflege“ (m/w/d)
Stellencode: 63021003 

Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle.
Das Aufgabengebiet umfasst die Sachgebietsleitung „Grünpflege“
und alle anfallenden Tätigkeiten im städtischen Grünbereich. Zudem
umfasst die Stelle alle anfallenden Tätigkeiten, die im Aufgabenbe-
reich des Betriebshofes zu erledigen sind, insbesondere die Mitarbeit
im Winterdienst und der Rufbereitschaft.

Sie sind Gärtnermeister oder ausgebildeter Gärtner und haben ein
ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein sowie möglichst prakti-
sche Erfahrungen im Bereich der Grünpflege. Hohe Einsatzbereit-
schaft und Kooperationsfähigkeit runden Ihr Profil ab. Sie haben den
Führerschein Klasse B und Ihr Wohnsitz liegt aufgrund des Winter-
dienstes und der Rufbereitschaft im näheren Einzugsbereich der
Stadt Spaichingen.

Sie erwartet ein sicherer und vielseitiger Arbeitsplatz mit motivierten,
qualifizierten Kollegen. Es erfolgt eine leistungsgerechte Vergütung
nach TVöD.

Für Rückfragen stehen Ihnen

zur Verfügung. 

Die Stelle passt zu Ihnen und Sie möchten uns näher kennenlernen?
Dann bewerben Sie sich noch heute online auf unserer Homepage
mit dem Formular für Online-Bewerbungen:
https://www.spaichingen.de/de/Aktuelles/Ausschreibungen/
Online-Bewerbung.

Bewerbungsschluss ist der 12.03.2021.

Näheres zu Spaichingen finden Sie unter www.spaichingen.de.

Fachbereichsleiterin Personal und 
Personalentwicklung –

Heike Marquart 
Fragen zur Bewerbung / 
Einstellungsverfahren

Tel.: 07424 / 9571-104 (vormittags) 
E-Mail: heike.marquart@spaichingen.de 

Kommissarischer Fachbereichsleiter
Planen/Bauen –
Gerold Honer
Fragen zur Stelle

Tel: 07424/9571-660
E-Mail: gerold.honer@spaichingen.de

Verkauf von Land- und Forstflächen 
auf der Gemarkung 
Schwenningen am Heuberg  

Zum Verkauf steht neben land- und forstwirtschaftlichen
Flächen eine Hofstelle und ein Außenstall. 

Bei Interesse können Sie eine Liste der zum Verkauf stehenden 
Flächen unter rw.hattler@hirt-teufel.de anfordern. 

Herrenmode

...zieht Männer an

Hauptstraße 2 • 78333 Stockach

Tel. 07771-2492 • Moser-Herrenmoden@t-online.de

Bestellung &
Abholung 

von 
10 - 12 Uhr



MACHEN SIE IHR ZUHAUSE SCHÖN
Frische Ideen für Ihre Küche!

• Neuküche 
• Alternative: Wechsel der Front, Arbeitsplatte u. Spüle
• Glasrückwände
• Perfekte E-Geräte von Bosch und Gaggenau

SCHREINEREI LÖHLE GmbH
Zollerstraße 2 | D-78567 Fridingen
Tel. 07463 / 9 73 33
www.schreinerei-loehle.de

designstark, langlebig, durchdacht 

Besuch
en Sie u

nsere 

neue Au
sstellun

g!



Frisör & Perückenstudio G. Büttner, Nendingen 
Am 1. März 2021 darf ich mein Frisörgeschäft wieder eröffnen. 

Sie können mich an folgenden Tagen
Freitag 19.02., Dienstag 23.02. und Donnerstag 25.02.2021 

jeweils von 11.00 Uhr - 12.30 Uhr telefonisch erreichen
zwecks Terminvereinbarung. 

Oder jederzeit über meine E-mail: buegab@web.de 
Bleiben Sie gesund und halten Sie durch. 

Ich freue mich auf Sie. 

Ihre Gabi Büttner 
Mühlheimer Str. 85, 78532 Nendingen, Tel. 07461 - 780 13 51 
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